
Auf dem Rhein ggf. unter zusätzlichen Bedingungen als gleichwertig anerkannte 
nationale Schiffsführerzeugnisse 

Staat Name des als gleichwertig 
anerkannten Zeugnisses Muster Zusätzliche Bedingungen 

D 

Schifferpatent A Vorderseite 

 

Rückseite 

 

• nur in Verbindung mit einem Streckenzeugnis 
nach dem Muster der Anlage D3 der 
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem 
Rhein für die Fahrt auf der Strecke zwischen 
den Schleusen Iffezheim (km 335,92) und der 
Spyck’schen Fähre (km. 857,40) gültig. Schifferpatent B 

NL 

Groot vaarbewijs A 
voor de binnenvaart 

seit dem 
12.10.2016 

 
Vorderseite 

 

Rückseite 

 

• nur in Verbindung mit einem Streckenzeugnis 
nach dem Muster der Anlage D3 der 
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem 
Rhein für die Fahrt auf der Strecke zwischen 
den Schleusen Iffezheim (km 335,92) und der 
Spyck’schen Fähre (km. 857,40) gültig, 

• der Inhaber muss mindestens 21 Jahre alt sein. 

Groot vaarbewijs B 
voor de binnenvaart 

Groot vaarbewijs A 
voor de binnenvaart 

bis zum 
11.10.2016 

 
Vorderseite 

 

Rückseite 

 

• nur in Verbindung mit einem Streckenzeugnis 
nach dem Muster der Anlage D3 der 
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem 
Rhein für die Fahrt auf der Strecke zwischen 
den Schleusen Iffezheim (km 335,92) und der 
Spyck’schen Fähre (km. 857,40) gültig, 

• der Inhaber muss mindestens 21 Jahre alt sein. 

Groot vaarbewijs B 
voor de binnenvaart 

Groot vaarbewijs I Vorderseite 

 

• nur in Verbindung mit einem Streckenzeugnis 
nach dem Muster der Anlage D3 der 
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem 
Rhein für die Fahrt auf der Strecke zwischen 
den Schleusen Iffezheim (km 335,92) und der 
Spyck’schen Fähre (km. 857,40) gültig, 

Groot vaarbewijs II 

https://www.ccr-zkr.org/images/patente/D_AB_rb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/D_AB_vb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/NL_AB_rb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/NL_AB_vb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/NL_AB0_rb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/NL_AB0_vb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/NL_III_rb.gif


Rückseite I 

 

Rückseite II 

 

• der Inhaber muss mindestens 21 Jahre alt sein, 

• der Inhaber ist nur bis zum 50. Lebensjahr zur 
Fahrt auf dem Rhein berechtigt. 

B Vaarbewijs A/B 

seit dem 
1.6.2019 

 
Vorderseite 

 

Rückseite 

 

• nur in Verbindung mit einem Streckenzeugnis 
nach dem Muster der Anlage D3 der 
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem 
Rhein für die Fahrt auf der Strecke zwischen 
den Schleusen Iffezheim (km 335,92) und der 
Spyck’schen Fähre (km. 857,40) gültig, 

• der Inhaber muss mindestens 21 Jahre alt sein, 

• der Inhaber muss bei Erreichen des 50. 
Lebensjahres einen Bescheid zur Tauglichkeit 
nach dem Muster der Anlage B3 der 
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem 
Rhein vorlegen, der nach Maßgabe der 
genannten Regelung zu erneuern ist. 

seit dem 
1.1.2018 

 
Vorderseite 

 

Rückseite 

 

bis zum 
31.12.2017 

 
Vorderseite 

 

Rückseite 

 

https://www.ccr-zkr.org/images/patente/NL_III_Ivb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/NL_III_IIvb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/B_F_AB_20190601_rb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/B_F_AB_20190601_vb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/B_F_AB_20180101_rb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/B_F_AB_20180101_vb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/B_FW_AB_20171231_rb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/B_FW_AB_20171231_vb.gif


Schiffsführerzeugnis A/B 

seit dem 
1.1.2018 

 
Vorderseite 

 

Rückseite 

 

bis zum 
31.12.2017 

 
Vorderseite 

 

Rückseite 

 

CH Hochrheinpatent 

Vorderseite 

 

Rückseite 

 

• nur in Verbindung mit einem Streckenzeugnis 
nach dem Muster der Anlage D3 der 
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem 
Rhein auf der Strecke zwischen den Schleusen 
Iffezheim (Rhein km 335,92) und der 
Spyck’schen Fähre (Rhein km 857,40) gültig, 

RO Schiffsführerzeugnis A 

Vorderseite 

 

Rückseite 

 

• nur in Verbindung mit einem Streckenzeugnis 
nach dem Muster der Anlage D3 der 
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem 
Rhein für die Fahrt auf der Strecke zwischen 
den Schleusen Iffezheim (km 335,92) und der 
Spyck’schen Fähre (km. 857,40) gültig, 

• der Inhaber muss mindestens 21 Jahre alt sein 

• der Inhaber muss bei Vollendung des 50. 
Lebensjahres einen Bescheid zur Tauglichkeit 
nach dem Muster der Anlage B3 der 
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem 

https://www.ccr-zkr.org/images/patente/B_W_AB_20180101_rb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/B_W_AB_20180101_vb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/B_FW_AB_20171231_rb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/B_FW_AB_20171231_vb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/CH_I_rb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/CH_I_vb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/RO_A_rb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/RO_A_vb.gif


Schiffsführerzeugnis B 

Vorderseite 

 

Rückseite 

 

Rhein vorlegen, der nach Maßgabe der 
genannten Regelung zu erneuern ist. 

CZ 

Kapitänszeugnis der 
Klasse I (B) 
(gültig bis 31.12.2017) 

Vorderseite 

 

Rückseite 

 

• das Zeugnis ist auf der Strecke zwischen den 
Schleusen Iffezheim (Rhein km 335,92) und der 
Spyck’schen Fähre (Rhein km 857,40) nur in 
Verbindung mit einem Streckenzeugnis nach 
dem Muster der Anlage D3 der Verordnung über 
das Schiffspersonal auf dem Rhein gültig, 

• der Inhaber muss bei Vollendung des 50. 
Lebensjahres einen Bescheid zur Tauglichkeit 
nach dem Muster der Anlage B3 der 
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem 
Rhein vorlegen, der nach Maßgabe der 
genannten Regelung zu erneuern ist. Schiffsführerzeugnis der 

Kategorie B 
(gültig ab 15.03.2015) 

Vorderseite 

 

Rückseite 

 

HU Schiffsführerzeugnis der 
Klasse A 

seit dem 
1.4.2021 

 
Vorderseite 

 

Rückseite 

 

• nur in Verbindung mit einem Streckenzeugnis 
nach dem Muster der Anlage D3 der 
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem 
Rhein für die Fahrt auf der Strecke zwischen 
den Schleusen Iffezheim (km 335,92) und der 
Spyck’schen Fähre (km. 857,40) gültig, 

• der Inhaber muss bei Vollendung des 50. 
Lebensjahres einen Bescheid zur Tauglichkeit 
nach dem Muster der Anlage B3 der 
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem 
Rhein vorlegen, der nach Maßgabe der 
genannten Regelung zu erneuern ist. 

bis zum 
31.3.2021 

 

https://www.ccr-zkr.org/images/patente/RO_B_rb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/RO_B_vb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/CZ_IB_rb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/CZ_IB_vb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/CZ_B_rb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/CZ_B_vb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/HU_A_20210401_rb.gif
https://www.ccr-zkr.org/images/patente/HU_A_20210401_vb.gif


Vorderseite 

 

Rückseite 

 

Schiffsführerzeugnis der 
Klasse B 

seit dem 
1.4.2021 

 
Vorderseite 

 

Rückseite 

 

bis zum 
31.3.2021 

 
Vorderseite 

 

Rückseite 

 

PL Schiffsführerzeugnis der 
Kategorie A 

Vorderseite 

 

Rückseite 

 

• nur in Verbindung mit einem Streckenzeugnis 
nach dem Muster der Anlage D3 der 
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem 
Rhein für die Fahrt auf der Strecke zwischen 
den Schleusen Iffezheim (km 335,92) und der 
Spyck’schen Fähre (km. 857,40) gültig, 

• der Inhaber muss bei Vollendung des 50. 
Lebensjahres einen Bescheid zur Tauglichkeit 
nach dem Muster der Anlage B3 der 
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem 

https://www.ccr-zkr.org/images/patente/HU_A_20210331_rb.gif
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Schiffsführerzeugnis der 
Kategorie B 

Vorderseite 

 

Rückseite 

 

Rhein vorlegen, der nach Maßgabe der 
genannten Regelung zu erneuern ist. 

SK 

Schiffsführerzeugnis für 
Kapitäne der Klasse A 

Vorderseite 

 

Rückseite 

 

• nur in Verbindung mit einem Streckenzeugnis 
nach dem Muster der Anlage D3 der 
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem 
Rhein auf der Strecke zwischen den Schleusen 
Iffezheim (Rhein km 335,92) und der 
Spyck’schen Fähre (Rhein km 857,40) gültig, 

• der Inhaber muss bei Vollendung des 50. 
Lebensjahres einen Bescheid zur Tauglichkeit 
nach dem Muster der Anlage B3 der 
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem 
Rhein vorlegen, der nach Maßgabe der 
genannten Regelung zu erneuern ist. 

Schiffsführerzeugnis für 
Kapitäne der Klasse I (B) 

Vorderseite 

 

Rückseite 

 

AT 

Kapitänspatent A 

Vorderseite 

 

Rückseite 

 

• nur in Verbindung mit einem Streckenzeugnis 
nach dem Muster der Anlage D3 der 
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem 
Rhein auf der Strecke zwischen den Schleusen 
Iffezheim (Rhein km 335,92) und der 
Spyck’schen Fähre (Rhein km 857,40) gültig, 

• der Inhaber muss bei Vollendung des 50. 
Lebensjahres einen Bescheid zu seiner 
Tauglichkeit gemäß dem Muster B3 der 
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem 
Rhein vorlegen, der nach Maßgabe der 
genannten Verordnung zu erneuern ist. 

Kapitänspatent B 

Vorderseite 
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Rückseite 

 

BG Schifferpatent für die 
Binnenschifffahrt 

Vorderseite 

 

Rückseite 

 

• nur in Verbindung mit einem Streckenzeugnis 
nach dem Muster der Anlage D3 der 
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem 
Rhein auf der Strecke zwischen den Schleusen 
Iffezheim (Rhein km 335,92) und der 
Spyck’schen Fähre (Rhein km 857,40) gültig, 

• der Inhaber muss bei Vollendung des 50. 
Lebensjahres einen Bescheid zu seiner 
Tauglichkeit gemäß dem Muster B3 der 
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem 
Rhein vorlegen, der nach Maßgabe der 
genannten Verordnung zu erneuern ist. 
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